


































5 Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 52 Inkrafttreten 

[eil GEMEINDE 
�HENGGART 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der Ur­
nenabstimmung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1 .  Juli 2022, auf 
den Beginn der Amtsdauer 2022 bis 2026, in Kraft. 

Art. 53 Aufhebung früherer Erlasse 

Auf den Zeitpunkt des lnkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeordnung 
vom 12. Februar 2006 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben. 

Art. 54 Übergangsregelung 

Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022-2026 werden nach den Bestimmungen der 
vorliegenden Gemeindeordnung durchgeführt. 

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Henggart wurde an der Ur­
nenabstimmung vom 13. Februar 2022 angenommen. 

Namens der politischen Gemeinde 

Genehmigung des Regierungsrats 

Flaachtalstrasse 15 

8444 Henggart 

Telefon 052 305 17 17 

www.henggart.ch 
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Durch den Regierungsrat am 1. Juni 2022 mit Beschluss Nr. 785 im Sinne der 
Erwägung 3a genehmigt.


